
 
Hochwildring Oberer Drawehn  

Übersicht der Kriterien für die Bejagung des Rotwildes ab 01.04.2013 

Geschlecht Altersklasse 

Anteil am  

Gesamtabschuss in 
v.H. 

Alter Klasse Abschussmerkmale 

männlich Hirschkälber 

Jugendklasse 
75% 

1-3 
III 

Alle Hirsche ohne Krone.  Spießer über 
Lauscherhöhe und Gabler sind nicht frei gegeben 

Mittlere 
Altersklasse 

10% 4-10 II 
Alle Hirsche ohne Krone                                       
Ab 8. Kopf auch Kronenzehner                           
und einseitige Kronenhirsche 

Obere 
Altersklasse 

15% 11 und älter I 
Alle Hirsche 

weiblich 
Jugendklasse 65% 

Kälber und 
Schmaltiere 

 
Alle Stücke, die im Rahmen einer waidgerechten 
Jagdausübung erlegt werden können; vorrangig 
schwache, zur Unzeit brunftende oder setzende 
und überalterte Stücke. Altersklasse 35% 2 u. älter  

 

 

 

Erläuterungen: 
 

1. Drei Enden und mehr oberhalb der Mittelsprosse gelten als Krone. 
 

2. Bei den Rothirschen zählt jedes Ende über 5 cm (von innen gemessen) als Ende. 
 
3. In allen Altersklassen gehören Hirsche mit erheblichen Geweihmissbildungen (dazu zählen nicht durch äußere 

Einwirkung beschädigte Enden) zu den Abschusshirschen. Bei einseitigen Stangenbrüchen wird die fehlende Stange 
wie die normal entwickelte gewertet. 

 
4. Die entsprechende Alterklassenbezeichnung gilt auch für abnorme Rothirsche (z.B. Mönche, Einstangen-Hirsche) oder 

stark zurückgesetzte Rothirsche (z.B. Hirsche mit Geweihstümpfen). Für erlegte Hirsche der Klasse I mit 



Geweihmerkmalen, die schon in der Altersklasse III zum Abschuss berechtigen, kann ein weiterer Hirsch der 
Altersklasse I freigegeben werden. 

 
5. Hirsche der Klasse II, die die Gütemerkmale der Klasse I aufweisen, werden auf die Freigabe der Hirsche der Klasse I 

angerechnet. 
 
6. Ein Hirsch, der in der mittleren Altersklasse freigegeben wurde, jedoch durch sein Alter zur oberen Altersklasse zählt 

wird nicht als Abschussüberschreitung gewertet, wenn er die Kriterien der mittleren Altersklasse erfüllt. 
 

7. Ein Hirsch, der in der oberen Altersklasse freigegeben wurde, jedoch durch sein Alter zur mittleren Altersklasse zählt, wird     
ebenfalls nicht als Abschussüberschreitung gewertet, wenn er die Kriterien der mittleren Altersklasse erfüllt. 

 

 


